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c) Kontrolle der Durchführung der Gesetze, Beschlüsse 
und Anordnungen sowie Untersuchung und Beseiti
gung aller Hemmnisse bei der Entwicklung der ört
lichen Wirtschaft unter breiter Mitwirkung der Ar
beiter, der Vertreter des gewerblichen Mittelstandes 
und der Intelligenz;

d) Unterstützung der Ständigen Kommissionen der Volks
vertretungen und ihrer Aktivs.

§ 8
Schlußbestimmungen

(1) Dieses Statut tritt mit Wirkung vom 1. September 
1954 in Kraft.

(2) Änderungen des Statuts bedürfen der Zustimmung 
des Präsidiums des Ministerrates.

Berlin, den 1. September 1954

Staatssekretariat für Örtliche Wirtschaft 
K a s t e n  

Staatssekretär
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